
ORGANISATORISCHE HINWEISE FAX 0234 703507

ANMELDUNG

www.anwaltsinstitut.de
Gemeinnützige Einrichtung der Bundesrechtsanwaltskammer, 
Bundesnotarkammer, Rechtsanwaltskammern und Notarkammern.

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für Erbrecht
Gerard-Mortier-Platz 3, 44793 Bochum
Tel. 0234 970640, Fax 0234 970647218
erbrecht@anwaltsinstitut.de
Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

Veranstaltungszeiten

Teil 1: 22. August 2024
13.00 – 15.00  Uhr 
15.15 – 16.45 Uhr
17.00 – 18.30 Uhr
Dauer: 10 Zeitstunden

Teil 2: 24. August 2024
 8.30 – 10.30  Uhr
10.45 – 12.15 Uhr
13.00 – 14.30 Uhr
Dauer: 5 Zeitstunden

Veranstaltungsort/Übernachtungsmöglichkeit

Lübeck-Travemünde, A-Rosa Travemünde
Außenallee 10
23570 Lübeck-Travemünde
Tel. 04502 3070700
travemuende@a-rosa.de

Zimmerreservierung
EZ „Superior“ 223,– €/Nacht inkl. Frühstücksbuffet
Ein begrenztes Zimmerkontingent steht für den Zeitraum 
vom 21. bis 24. August 2024 zur Verfügung und kann ab 
sofort bis zum 26. Juni 2026 unter dem Stichwort „DAI“ 
abgerufen werden. 

Bescheinigung

Über die Teilnahme wird eine qualifizierte Be scheinigung 
zur Vorlage bei der Rechtsanwalts kammer ausgestellt  
(§ 15 FAO).

Fachinstitut für Erbrecht

DAIvent: Aktuelles Erbrecht

Teil 1: 
Beatrix Ruetten
Dr. Maximilian Koehl, LL.M.

22. bis 23. August 2024 
Lübeck-Travemünde, A-Rosa Travemünde

Teil 2: 
Dr. Gordian Oertel  

24. August 2024 
Lübeck-Travemünde, A-Rosa Travemünde

in Zusammenarbeit mit der  
Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer

Leitung: Ulf Schönenberg-Wessel

DAIvent: Aktuelles Erbrecht
Teil 1: 22. bis 23. August 2024 · Nr. 144223
Kostenbeitrag: 725,– € (USt.-befreit)
Teil 2: 24. August 2024 · Nr. 144225
Kostenbeitrag: 295,– € (USt.-befreit)
Teil 1 + 2: Kostenbeitrag: 825,– € (USt.-befreit)
Ermäßigter Kostenbeitrag für Mitglieder der  
Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer.  
Einfache Anmeldung über www.anwaltsinstitut.de/rak-sh

Teil 1: 23. August 2024
 9.00 – 11.00  Uhr
11.15 – 12.45 Uhr
13.30 – 15.00 Uhr

Anmeldung über die neue DAI-Webseite  
www.anwaltsinstitut.de  
mit vielen neuen Services:

·  Zugriff auf alle digitalen Unterlagen zur Fortbildung: 
Von Arbeitsunterlage bis zur Teilnahmebescheinigung

·  Komfortable Umbuchungsmöglichkeiten

·  Direkter Zugriff auf alle digitalen Lernangebote

·  Speichern interessanter Fortbildungen  
auf Ihrer persönlichen Merkliste

Mit E-Mail-Adresse anmelden

E-Mail-Adresse

Kennwort

Kennwort vergessen?

Sie haben noch kein Konto?   Jetzt registrieren

Anmelden



VERANSTALTUNGSHINWEISE

DEUTSCHES ANWALTSINSTITUT E. V.

Leitung

Ulf Schönenberg-Wessel, Rechtsanwalt und Notar, 
Fachanwalt für Versicherungsrecht, Fachanwalt für 
Sozialrecht, Fachanwalt für Erbrecht

Referent/in – Teil 1

Beatrix Ruetten, Rechtsanwältin, Fachanwältin für 
Erbrecht
Dr. Maximilian Koehl, LL.M., Rechtsanwalt

Referent – Teil 2

Dr. Gordian Oertel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

Inahlt

Ziel des DAIvents ist es, einen fundierten Überblick über 
die im Erbrecht bedeutsamsten aktuellen Fragestellungen 
zu geben. Die Themen werden unter besonderer Berück-
sichtigung der anwaltlichen Praxis dargestellt. Behandelt 
werden in Teil 1 „Beeinträchtigende Schenkungen“, „Erb-
schaftskauf“, „Aktuelles zu Pflichtteilsergänzung“ und 
„Deutsch-Türkische Erbfälle“. Das Thema des Tages in  
Teil 2 ist die „Erbengemeinschaft“
Die Fortbildung richtet sich an Fachanwältinnen und Fach-
anwälte für Erbrecht und an Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte, die im Erbrecht beratend oder forensisch tätig sind.
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten eine instruktive 
Arbeitsunterlage mit allen wichtigen Hinweisen.

Teil 1: 22. August 2024 (13.00 – 18.30 Uhr) 

A.  Die vielfältige Wechselbezüglichkeit und deren Folgen 
nach §§ 2287, 2288 BGB in der Praxist (Ruetten)
I.  Wechselbezüglichkeit bindender Verfügungen 

1.  Welche Verfügungen können wechselbezüglich 
angeordnet werden und in welchem Umfang?

2.  Wie wird die Wechselbezüglichkeit und deren 
Umfang bei unklaren Verfügungen festgestellt? 

3.  Wie können wechselbezüglichen Verfügungen kon-
kret ausgestaltet werden?  

4.  Was können die Eheleute tun, um sich im 
Nachhinein von wechselbezüglichen Verfügungen zu 
lösen und ihre Testierfreiheit wiederzuerlangen?

II.  Beeinträchtigende Verfügungen nach §§ 2287, 2288 BGB

Teil 1: 23. August 2024 (9.00 – 15.00 Uhr) (Koehl)
C. Deutsch-türkische Erbfälle im Überblick

I. Rechtsquellen
II. Internationale Zuständigkeit
III. Anwendbares Recht
IV. Praxisfälle

D.  Aktuelles zur Pflichtteilsergänzung  
 (Schönenberg-Wessel)
I.  Schuldner des Anspruchs auf Pflichtteilsergänzung
II. Gläubiger des Anspruchs 
III. Die Frist des § 2325 Abs. 3 BGB 

1.  Problemfälle (u.a Einräumung von 
Rückforderungsrechten bei lebzeitiger 
Vermögensübertragung, Schenkung unter 
Nutzungsvorbehalt, Ehebedingte Zuwendungen, 
Mitkontoinhaberschaft und konkludente 
Miteigentumsgemeinschaft am Einzelkonto)

2. Aktuelle Rechtsprechung
3. Nachträgliche Entgeltlichkeit

IV. Pflichtteilsergänzung gegen den Beschenkten 
V. Anrechnung von Eigengeschenken 
VI.  Pflichtteilsergänzungsansprüche in (notariellen) 

Nachlassverzeichnis
1. Anforderungen die Ermittlungen des Notars
2. Darstellung im Verzeichnis
3. Zwangsvollstreckung

Teil  2: 24. August 2024 (8.30 – 14.30 Uhr)  (Oertel)

· Erbengemeinschaft
I.  BORA, GWG – Berufsrecht bei der Vertretung eines 

Miterben
II.  Abwicklung der Erbengemeinschaft mit Vollmachten 

über den Tod hinaus
III.  Willensbildung in der Erbengemeinschaft – 

Handlungsfähigkeit um jeden Preis?
IV.  Das Verlangen einer Nutzungsentschädigung
V.  Handlungsoptionen gegen den „blockierenden 

Miterben“

1.  Welche Verfügung ist eine Schenkung im Sinne des  
§ 2287 BGB?

2.  Wann stellt sich diese als objektiv beeinträchtigend 
dar und wann ist sie von einem berechtigten lebzei-
tigen Interesse des Erblassers gedeckt?

3.  Wer ist Gläubiger und wer ist Schuldner des 
Herausgabeanspruchs?

4.  Welche Verfügung ist eine Beeinträchtigung des 
Vermächtnisnehmers gem. § 2288 BGB - insbeson-
dere in Abgrenzung zu Verfügungen nach § 2287 
BGB?

III.  Wie können Ansprüche nach §§ 2287, 2288 BGB im 
Nachhinein wegfallen bzw. vermieden werden?

IV.  Wie kann man Ansprüche des Begünstigten Erben oder 
Vermächtnisnehmers verstärkt  
werden?

V.  Checkliste zur Beratung von Mandanten in 
Bezug auf wechselbezügliche Verfügungen und 
Formulierungsvorschläge. 

B.  Erbschaftskauf (Schönenberg-Wessel)
I.  Grundlagen zu Verfügungen über den Erbteil und deren 

Voraussetzungen
II. Grundlagen des Erbteilskauf

1. Vertragsgegenstand
2. Form des Erbteilskaufvertrages § 2371 BGB

III. Sicherung von Leistungen und Gegenleistung
1. Sicherungsbedürfnis des Verkäufers
2. Sicherungsbedürfnis des Käufers

IV.  Vorkaufsrechte, Genehmigungspflichten, 
Anzeigepflichten
1. Vorkaufsrechte der Miterben
2.  Familien/Betreuungsrechtliche Genehmigung
3.  Land- oder Forstwirtschaftliche Genehmigung
4. Verwalterzustimmung nach WEG
5. Anzeigepflicht an das Nachlassgericht

V.  Sonstiger wesentlicher Inhalt des Erbteilskaufvertrages
1. Gewährleistung
2. Wirtschaftlicher Übergang
3. Haftung gegenüber Nachlassgläubigern
4. Besonderheiten des Handelsgeschäfts

VI.   Rechtsfolgen der Erbteilsübertragung



Abrufkontingent

Abrufcode Limitiertes Kontingent, buchbar bis

   Reservierung    Stornierung

Gastinformation

Name, Vorname Begleitperson

Fax

Straße PLZ, Ort

Telefon

E-MailFirmenrechnungsadresse für Check-out vor Ort

Gebuchte Zimmerkategorie

Anreise

Zimmer pro Nacht im EZ

Abreise

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. A-ROSA Travemünde, Außenallee 10, 23570 Lübeck–Travemünde 
Tel. +49 4502 3070-740 Fax +49 4502-3070-700 E-Mail event.travemuende@a-rosa.de 

Für Sie als Selbstzahler enthalten die oben angegebenen Preise 
pro Zimmer und Nacht das Frühstücksbuffet, Nutzung unseres 
SPA-ROSA, Bedienungsgeld, sowie Mehrwertsteuer. Eine kos-
tenfreie Stornierung ist bis 5 Tage vor Anreise möglich. Bei 
einer späteren Stornierung oder Nichtanreise berechnen wir 
eine Stornogebühr (No-Show) von 90 % des Zimmerpreises. 

Bestätigt durch

Reservierungsnummer

Datum, Unterschrift Gast Datum, Unterschrift A-ROSA

   Doppelzimmer (40 € Aufschlag pro Zimmer/Nacht)     

  Meerblick  (40 € Aufschlag pro Zimmer/Nacht)     

  Halbpension/Vitalbuffet (30 € Aufschlag pro Person/Nacht)

Travemünde
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